
Satzung

§ 1 Name, Sitz und Geschä sjahr

1.

Der Verein führt den Namen Förderverein Grundschule Adelsried/Bonste en e.V.

2.

Der  Verein  hat  seinen  Sitz  in  Adelsried  und  soll  im  Vereinsregister  beim  Amtsgericht  Augsburg
eingetragen werden.

3.

Das Geschä sjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweckbes mmung

1.

Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Grundschule Adelsried/Bonste en
und ihrer Schulkinder.

2.

Für  die  Erfüllung  des  satzungsgemäßen Zwecks  sollen geeignete Mi el  durch  Beiträge,  Spenden,
Zuschüsse und sons ge Zuwendungen eingesetzt werden.

3.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschni s
"Steuerbegüns gte  Zwecke"  der  Abgabenordnung  in  der  jeweils  gül gen  Fassung.  Er  wird  als
Förderverein  nach  §  58  Nr.  1  AO  tä g,  der  seine  Mi el  ausschließlich  zur  Förderung
steuerbegüns gter Zwecke von Körperscha en/des in § 2 Ziffer 1. Genannten steuerbegüns gten
Zwecks des Vereins Förderverein Grundschule Adelsried/Bonste en e.V. verwendet.

4.

Der Verein ist selbstlos tä g; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha liche Zwecke.

5.

Mi el des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des
Vereins erhalten in ihrer Eigenscha  als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mi eln des Vereins.

6.

Es  darf  keine  Person  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  des  Vereins  fremd  sind  oder  durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns gt werden.

7.

Der Verein ist poli sch und konfessionell neutral.



§ 3 Mitgliedscha

Mitglied kann jede natürliche oder juris sche Person, Personenvereinigung werden, die bereit ist,
Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhal g zu fördern.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berech gt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie
haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge
zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das S mmrecht nur persönlich ausgeübt werden.

§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedscha

Die  Mitgliedscha  muss  gegenüber  dem  Vorstand  schri lich  beantragt  werden.  Über  den
schri lichen  Aufnahmeantrag  entscheidet  der  Vorstand  mit  einfacher  S mmenmehrheit
abschließend.  Der  Vorstand  ist  nicht  verpflichtet  Ablehnungsgründe  dem/der  Antragsteller/in
mitzuteilen, ein Aufnahmeanspruch ist ausgeschlossen.

Die Mitgliedscha  endet durch freiwilligen Austri , Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust der
Rechtsfähigkeit bei juris schen Personen.

Die  freiwillige  Beendigung  der  Mitgliedscha  muss  durch  schri liche  Kündigung  zum  Ende  des
Geschä sjahres unter Einhaltung einer dreimona gen Frist gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

Der  Ausschluss  eines  Mitgliedes  kann  mit  sofor ger  Wirkung  und  aus  wich gem  Grund  dann
ausgesprochen werden,  wenn das  Mitglied in  grober  Weise gegen die  Satzung,  Ordnungen,  den
Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Der Ausschluss ist insbesondere dann möglich,
wenn der Mitgliedsbeitrag trotz Mahnung nicht innerhalb des Geschä sjahres gezahlt wird. Über den
Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher S mmenmehrheit. Dem Mitglied
ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu
äußern.

Bei Beendigung der Mitgliedscha , gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem
Mitgliedsverhältnis.  Eine  Rückgewähr  von  Beiträgen,  Spenden  oder  sons gen
Unterstützungsleistungen  ist  grundsätzlich  ausgeschlossen.  Der  Anspruch  des  Vereins  auf
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.



§ 6 Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bes mmt
die Mitgliederversammlung.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

1. die Mitgliederversammlung

2. der Vorstand.

§ 8 Mitgliederversammlung

1.

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

 Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten,
 Entlastung des Vorstands,
 (im Wahljahr) den Vorstand zu wählen,
 über  die  Satzung,  Änderungen  der  Satzung  sowie  die  Auflösung  des  Vereins  zu

bes mmen,
 die  Kassenprüfer  zu  wählen,  die  weder  dem  Vorstand  noch  einem  vom  Vorstand

berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen.

2.

Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf,  mindestens
aber  alle  zwei  Jahre,  nach  Möglichkeit  im ersten  Halbjahr  des  Geschä sjahres,  einberufen. Die
Einladung  erfolgt  spätestens 14  Tage vorher  durch  den Vorstand mit  Bekanntgabe  der  vorläufig
festgesetzten Tagesordnung im amtlichen Mi eilungsbla  für die Verwaltungsgemeinscha  Welden
und die Gemeinde Adelsried „Aus dem Holzwinkel“. Darüber hinaus kann eine Einladung in Tex orm
versandt werden.

3.

Anträge  der  Mitglieder  zur  Tagesordnung  sind  spätestens  eine  Woche  vor  der
Mitgliederversammlung  beim  Vereinsvorstand  schri lich  einzureichen.  Nachträglich  eingereichte
Tagesordnungspunkte  müssen den Mitgliedern rechtzei g  vor Beginn der Mitgliederversammlung
mitgeteilt werden. Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge –
müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der
erschienenen  s mmberech gten  Mitglieder  der  Behandlung  der  Anträge  zuges mmt  hat
(Dringlichkeitsanträge).



4.

Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn es
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem Dri el der
s mmberech gten Vereinsmitglieder, dies schri lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe, vom
Vorstand verlangt wird.

5.

Der/Die Vorsitzende oder eine/r seiner Stellvertreter/innen leitet die Mitgliederversammlung. Auf
Vorschlag  des/der  Vorsitzenden  kann  die  Mitgliederversammlung  eine/n  besonderen
Versammlungsleiter/in bes mmen.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufer gen, das vom Vorsitzenden
und dem Schri führer zu unterzeichnen ist.

§ 9 S mmrecht/Beschlussfähigkeit

1.

S mmberech gt  sind  ordentliche Mitglieder.  Jedes Mitglied hat  eine  S mme,  die  nur  persönlich
ausgeübt werden darf. Eine S mmrechtsübertragung ist ausgeschlossen.

2.

Die  Mitgliederversammlung  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Anzahl  der  erschienenen  Mitglieder
beschlussfähig.

3.

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. S mmenthaltungen und
ungül ge  S mmen  bleiben  außer  Betracht.  Bei  S mmengleichheit  gilt  der  gestellte  Antrag  als
abgelehnt.

4.

Für  Satzungsänderungen  und  Beschlüsse  zur  Auflösung  des  Vereins  ist  eine  2/3-Mehrheit  der
erschienenen S mmberech gten erforderlich, bei Zweckänderung des Vereins ist  die Zus mmung
aller Mitglieder erforderlich. Die Zus mmung nicht erschienener Mitglieder ist schri lich einzuholen.

§ 10 Vorstand

1.

Die Vorstandscha  besteht aus 3 – 8   Mitgliedern  . Die Mitgliederversammlung entscheidet innerhalb
dieser Bandbreite vor der Wahl über die für die anstehende Vorstandsperiode jeweils erforderliche
Anzahl.

Folgende Vorstandsämter sind in jedem Fall zu besetzen:

 ein/eine Vorsitzende/r
 ein/eine Schatzmeister/in
 ein/eine Schri führer/in



Darüber hinaus können folgende Vorstandsämter besetzt werden:

 ein/eine stellvertretende/r Vorsitzende/r
 bis zu vier Beisitzer/innen

Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt.
Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Eine Person kann mehr als ein
Vorstandsamt innehaben. Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Amtsantri  ihrer
Nachfolger im Amt.

Die Wahl für die/den erste(n) Vorsitzende(n) sowie die/den stellvertretende(n) Vorsitzende(n) erfolgt
geheim.

2.

Vorstand im Sinn des § 26 BGB sind der/die erste Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende
(sofern  vorhanden),  der/die  Schatzmeister/in  und  der/die  Schri führer/in.  Jeweils  zwei
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

3.

Die  Vorstandscha  beschließt  mit  einfacher  S mmenmehrheit.  Der  Vorstand  ist  beschlussfähig,
wenn  mindestens  drei  Mitglieder  anwesend  sind  oder  einer  Beschlussfassung  im  schri lichen
Umlaufverfahren zus mmen. Bei S mmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

4.

Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei
vertretungsberech gten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

§ 11 Kassenprüfer

Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu wählen.

Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung
und die Mi elverwendung zu überprüfen sowie mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des
abgelaufenen Kalenderjahres festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit
der vom Vorstand getä gten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über
das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.

§ 12 Auflösung des Vereins

Bei  Auflösung  oder  Au ebung  des  Vereins  oder  bei  Wegfall  seines  bisherigen  Zwecks  fällt  das
Vermögen  des  Vereins  an  die  Grundschule  Adelsried/Bonste en,  die  es  unmi elbar  und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.



Geänderte  Fassung  vom  27.  Mai  2014.  Verändert  wurden  durch  Beschluss  der
Mitgliederversammlung § 8 Abs. 2, sowie § 10 Abs. 1 und 2.

Im Übrigen s mmt die Satzung mit der bisherigen Satzung vom 19.05.2010 überein.

Klaus Weber Andreas Günther

1. Vorsitzender Schatzmeister


